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1. Allgemeine Angaben 
 
 
a) Name/Betreiber    Städtischer Hafenbetrieb 
      Wyk auf Föhr 
      Hafendeich 17 

25938 Wyk auf Föhr 
 
 
 
 
b) Werkleiter     Rochus von Stülpnagel 
 
     Anschrift     Hafendeich 17, 25938 Wyk auf Föhr 
     Telefon     04681-7470130 
     Mobiltelefon    0151-44251850 
     e-Mail     werkleiter@hafen-wyk.de 
     Dienstzeiten    Montag bis Donnerstag   8.00 bis 12.00 Uhr 
      und    14.00 bis 16.00 Uhr 
      Freitag        8.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
c) Hafenverwaltung    Norbert Fritsch, Gerd Jakobsen 
 
    Anschrift     Hafendeich 17, 25938 Wyk auf Föhr 
    Telefon     04681-7470110 
    Mobiltelefon    0170-4485685 
    e-Mail     info@hafen-wyk.de 
    Homepage     www.hafen-wyk.de 
    Dienstzeiten    Montag bis Donnerstag   8.00 bis 12.00 Uhr 
      und    14.00 bis 16.00 Uhr 
      Freitag        8.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
d) Hafenbehörde    Amt Föhr-Amrum, Der Amtsdirektor 
 
    Anschrift     Hafenstraße 23, 25938 Wyk auf Föhr 
      z.Hd. Herrn Jörg Michelsen    
    Telefon     04681-5004852 
    e-Mail     j.michelsen@amtfa.de 
    Homepage     www.amt-foehr-amrum.de 
    Dienstzeiten    Montag      8.00 bis 12.00 Uhr 
      und    14.00 bis 15.30 Uhr 
      Dienstag, Mittwoch    8.00 bis 12.00 Uhr 
      Donnerstag     8.00 bis 17.00 Uhr 

Freitag         8.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 

mailto:werkleiter@hafen-wyk.de
mailto:info@hafen-wyk.de
http://www.hafen-wyk.de/
mailto:j.michelsen@amtfa.de
http://www.amt-foehr-amrum.de/
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e. Beschreibung des Hafens 
 
Die geographische Lage des Hafens ist 54°, 41,7` Nord und 008°, 34,7` Ost. 
 
Der Wyker Hafen ist in folgende Bereiche unterteilt: 
 

1. Fährhafen 
2. Binnenhafen 
3. Fischereihafen 
4. Sportboothafen 

 
Insgesamt umfasst der Hafen eine Grundstücksfläche von rd. 59.000m². Die Wasserfläche des 
Fährhafens beträgt rd. 29.000 m², des Binnenhafens rd. 11.000m² und die Fläche von Fischereihafen 
und Sportboothafen zusammen rd. 40.000m². Die Wassertiefe beträgt bei mittlerem Niedrigwasser in 
allen Bereichen des Hafens etwa 1,50m. 
 
Die Zufahrt zum Hafen erfolgt über öffentliche Straßen. Beschränkungen für Fahrzeuge hinsichtlich 
der Zuwegung bestehen nicht. 
 
 
1. Fährhafen 
 
Der Fährhafen dient dem Fährbetrieb zum Festland und zur Insel Amrum. Für Fährschiffe sind drei 
Anlegebrücken vorhanden; davon befinden sich zwei Anleger im Eigentum der Wyker Dampfschiffs-
Reederei Föhr-Amrum GmbH (W.D.R.) und ein Anleger beim Städtischen Hafenbetrieb. 
 
In unmittelbarer Nähe zum Fährhafen liegt die so genannte „Alte Mole“. Sie war früher die 
Anlegestelle für die ersten Autofähren. Die lang gezogene Pier verbindet den Fährhafen mit dem 
Binnenhafen und dient heute überwiegend als Anlegestelle für Ausflugschiffe. 
 
Im Fährhafen wird neben dem gesamten Personenumschlag auch der Großteil der Inselversorgung 
im Bereich des Güterumschlags (LKW im Fährverkehr) vorgenommen. Insgesamt kann der Wyker 
Hafen den Ein- und Ausgang von etwa 6.000 Fähren oder Fahrgastschiffen pro Jahr verzeichnen. 
 
 
2. Binnenhafen 
 
Im Binnenhafen werden ausschließlich Massengüter (in erster Linie Baustoffe) umgeschlagen. Der 
Lade- und Löschbetrieb erfolgt über mobile Kräne (Privatunternehmen).  
 
Im Wyker Hafen sind mittlerweile nur noch zwei Schüttgutfrachtschiffe mit einer Länge von bis zu 
45m und einer Breite von bis zu 12m beheimatet. Der Umschlag von Massengütern wird zum großen 
Teil von den hier beheimateten Schiffen vorgenommen. In unregelmäßigen Abständen werden 
zusätzlich größere Schiffe für den Transport von Massengütern eingesetzt. Im Schnitt laufen bis zu 
10 Frachtschiffe mit einer Ladekapazität von rd. 1.000 to. den Wyker Hafen pro Jahr an. 
 
Die Zufahrt zum Binnenhafen ist rd. 22m breit. Der Binnenhafen selbst weist eine maximale Breite 
von rd. 60m und eine Länge von 130m aus. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden 
grundsätzlich nur Schiffsgrößen mit einer Länge von bis zu 60m und einer Breite von etwa 10m 
zugelassen. 
 
Die nutzbare Kaifläche für den Lauf beiden Seiten des Binnenhafens beträgt insgesamt etwa 
7.000m². Der Lade- und Löschbetrieb wird allerdings nur im Bereich der Nordwestkaje mit einer 
Größe von rd. 2000m² abgewickelt. Der Hafen wird pro Jahr von etwa 200 Frachtschiffen angelaufen. 
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3. Fischereihafen 
 
Der Fischereihafen bietet 3 Krabbenkuttern (bis 18m Länge und 4,5m Breite) und 5 
Muschelfangfahrzeugen (bis 45m Länge und 12m Breite) einen Heimathafen. Der Fang wird zum 
Weitertransport im Hafen Dagebüll angelandet, so dass der Wyker Hafen lediglich als Liegehafen 
genutzt wird.  
 
Die Belegung des Hafens mit Muschelfangschiffen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 
Durch geänderte Betriebsabläufe in den letzten Jahren wird der Wyker Hafen nur noch selten als 
Liegeplatz genutzt. 
Die Krabbenkutterflotte nutzt den Hafen während der fangfreien Zeit als Liegeplatz. Während der 
Saison wird der Hafen zudem sporadisch von hier nicht beheimateten Schiffen als Schutzhafen 
genutzt. Im Schnitt ist der Hafen täglich mit 1 bis 2 Krabbenkuttern belegt. Muschelfangfahrzeuge 
laufen den Wyker Hafen nur noch in besonderen Fällen an. 
 
 
 
 
4. Sportboothafen 
 
Der Wyker Sportboothafen besteht aus einer Schwimmsteganlage mit 220 Liegeplätzen für Boote bis 
zu einer Länge von 15m. Weiterhin bietet eine kleine Schwimmsteganlage an der Süd- und Ostkaje 
des Binnenhafens insgesamt 40 Sportbooten einen Liegeplatz. 
Von den vorhandenen Liegeplätzen sind in der Saison rd. 200 Plätze an Dauerlieger fest vermietet.  
 
Der Wyker Sportboothafen wird durchschnittlich von bis zu 800 Gastliegern pro Jahr genutzt.  
 
 
 
 
Sonstiges 
 
Im Wyker Hafengebiet sind folgenden Dienststellen und Gebäude untergebracht: 
 

▪ Verwaltungsgebäude Stadt Wyk auf Föhr 
▪ Polizeistation 
▪ Lagerräume (Garagen) und ehemaliges Werkstattgebäude  
▪ Tanklager A. Lorenzen mit SB-Tankstelle 
▪ Kneipe „Heimathafen“ 

(ehemalige Werkstatt der Wyker Dampfschiffs-Reederei – W.D.R) 
▪ Tanklager P. Paulsen 
▪ Baustofflager BauXpert Christiansen 
▪ Hafenbetriebsgebäude (Wohngebäude) 
▪ Ehemaliges Hafenamtsgebäude 

hn- und Bürogebäude, öffentliche WC-Anlagen) 
▪ Servicegebäude W.D.R. 
▪ Güterschuppen für Stückgutumschlag 
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f) Hafenplan 
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2. Rechtliche Grundlagen 
 
Die gültigen Rechtsvorschriften für die Nutzung schleswig-holsteinischer Häfen sowie 
abfallrechtliche Regelungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 
wurden durch das Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 
zusammengestellt. 
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3. Hafenumschlag 
 
 
 
 

Schiffsbewegungen 2020 2019 2018 2017 2016 

Fähren, Fahrgastschiffe 6.420 7.450 6.971 6.618 6.734 

Handelsschiffe 193 111 138 257 198 

Fischereifahrzeuge 14 0 6 22 1 

Krabbenkutter 1.434 1.062 1.029 1.116 849 

Staatsfahrzeuge 141 124 122 185 190 

Sonstige Fahrzeuge 1.312 1.070 1.501 707 697 

 
 
 
 

Umschlag 2020 2019 2018 2017 2016 

Personen 1.054.679 1.377.091 1.362.314 1.300.203 1.293.074 

Kraftfahrzeuge 210.908 237.652 232.364 252.514 250.782 

Güter 41.447 23.946 35.701 52.031 48.363 

 
 
 
Hinweis 
 
Aufgrund von Tarifumstellungen werden Ladungsmengen auf den Fähren statistisch nicht 
mehr erfasst. Die Güterangaben beziehen sich nur auf den Massengutumschlag im 
Binnenhafen. 
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4. Beschreibung der Abfallentsorgungsmöglichkeiten 
 
a) Hafenauffanganlagen 
 
 

Abfallart Schlüssel-
Nr. 

Marpol-
Anlage 

Behälter/Einrichtung Standort 

Gemischte 
Hausabfälle 

200301 V 
1 Container 1,1 m³ 
 
3 Container 1,1 m³ 

Hafenbetriebsgelände 
 
Sportboothafen (Sommer) 

Gemischte 
Verpackungen 

150106 V 
1 Müllgefäß 240 l 
 
3 Container 1,1m³ 

Hafenbetriebsgelände 
 
Sportboothafen (Sommer) 

Papier und Pappe 200101 V 
1 Müllgefäß 240 l 
 
3 Container 1,1m³ 

Hafenbetriebsgelände 
 
Sportboothafen (Sommer) 

Glas 150107 V 2 Container 1,5m³ Sportboothafen (Sommer) 

Ölhaltige Feststoffe 150202 V 2 Container 1,1m³ 

 
 
Entsorgungsstation 
 
 

Bleibatterien 160601 V 1 Behälter 200l 

 
 
Entsorgungsstation 
 
 

Leuchtstoffröhren 200121 V 1 Behälter 200l 

 
 
Entsorgungsstation 
 
 

Farb- und 
Lackabfälle 

080111 V 5 Behälter 200l 

 
 
Entsorgungsstation 
 
 

Bilgenöle 130403 I 1 Behälter 400l 

 
 
Entsorgungsstation 
 

Altöl 130208 I 1 Behälter 400l 
 
Entsorgungsstation 
 

Fäkalien, 
Abwässer 

200306 IV 

 
 
 
15 Übergabestationen 
 
 
 

 
6 Fährhafen 
8 Binnenhafen 
1 Fischereihafen 
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b) Verfahren 
 
Für die im Wyker Hafen beheimateten Frachtschiffe (2) sowie für Fähren und Fahrgastschiffe (7) 
liegen gemäß § 13 HafEntVO Ausnahmeerlaubnisse von der  Melde- und Entsorgungspflicht nach §§ 
6 und 7 gemäß Vordruck der Verwaltungsvorschrift erteilt. 
 
Die Wyker Dampfschiffs-Reederei, als größtes Unternehmen mit 5 Fähren und Fahrgastschiffen, 
übernimmt die fachgerechte Sammlung und Entsorgung der Schiffsabfälle in Eigenregie. 
Ordnungsgemäße Auffangbehälter in ausreichender Anzahl sind auf dem betriebseigenen Gelände 
im Festlandshafen Dagebüll vorhanden. Eine lückenlose Dokumentation der Entsorgung über 
entsprechende Fachbetriebe kann jederzeit vorgelegt werden. 
 
Die sonstigen beheimateten Fischerei- und Frachtschifffahrtsbetriebe liefern ihre Abfälle an den 
Städtischen Hafenbetrieb zur weiteren Entsorgung. Die Kosten für die Entsorgung werden 
absprachegemäß nach der „Entgeltordnung über die Entsorgung von Schiffsabfällen und 
Ladungsrückständen“ in Rechnung gestellt. Die durchgeführten Entsorgungen der Abfälle werden 
entsprechend gemäß Vordruck der Verwaltungsvorschrift dokumentiert.  
 
Alle anderen Schiffe haben gemäß § 6 HafEntVO eine entsprechende Meldung (formlos) 
vorzunehmen. Die Kostenberechnung erfolgt gemäß Entgeltordnung bzw. nach Aufwand. 
 
Meldungen über Unzulänglichkeiten der Hafenauffangeinrichtungen sind schriftlich gemäß Formular 
der Verwaltungsvorschrift an den Städtischen Hafenbetrieb als Anlagenbetreiber zu richten. 
 
 
Die Annahme von Sonderabfällen erfolgt nach vorheriger Anmeldung beim Hafenamt. Die 
Auffangbehälter befinden sich in einem abgeschlossenen Lagerraum auf dem Hafenbetriebsgelände.  
Für Restmüll und Wertstoffe (grüne + gelbe Tonne, Altglas) sind Behälter in ausreichender Anzahl 
auf dem Hafenbetriebsgelände sowie am Sportboothafen vorhanden. Eine Abgabe von diesen 
Abfällen ist ohne zeitliche Einschränkung möglich.  
 
Für die Benutzung der Fäkalabgabestationen ist eine bordseitige Pumpe erforderlich. Die Abwässer 
werden direkt in das Abwasserleitungsnetz der Stadt Wyk auf Föhr eingeleitet und der biologischen 
Kläranlage zugeführt. 
Die Benutzung der Anlagen ist jeweils ohne Anmeldung möglich. 
 
Die Anzahl der Auffangeinrichtungen des Hafens ist an die Menge der tatsächlichen Anlieferungen 
angepasst worden. Die stationären Fäkalübergabestationen werde im Bereich des Binnenhafens nur 
sporadisch genutzt. Dies liegt in erster Linie daran, dass Sammelbehälter bei den hiesigen Schiffen 
nicht vorhanden sind. Die Fähren und Fahrgastschiffe hingegen sind bereits seit Jahren mit Fäkal-
Sammeltanks ausgerüstet. Seither werden die Anlagen im Fährhafen für die Entsorgung genutzt. 
 
Die Entsorgung der gesammelten Abfälle erfolgt nach Bedarf. In der Regel wird eine 14-tägliche 
Abfuhr von Hausmüll und Wertstoffen vorgenommen. Die Entsorgung der Sonderabfälle (Batterien, 
ölhaltige Feststoffe, Farbreste, Altöl usw.) wird 3 bis 4 mal pro Jahr über die Entsorgungs-
fachbetriebe vorgenommen.  

 
 
Hinweis 
Für den Bereich des Sportboothafens ist nach der Landesverordnung über Sportboothäfen ein 
eigener Abfallbewirtschaftungsplan zu erstellen. Die Abfallentsorgungseinrichtungen werden für den 
gesamten Hafen Wyk auf Föhr gemeinsam genutzt. Die Abfallmengen werden jedoch für 
Gewerbehafen und Sportboothafen getrennt dokumentiert. 
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c) Verantwortliche Stellen 
 
 
1. Hafenbetreiber    Städtischer Hafenbetrieb 
      Wyk auf Föhr 
      Hafendeich 17 
      25938 Wyk auf Föhr 
 
      Telefon  04681-7470110 
      Mobil  0170-4485685 
      e-Mail   info@hafen-wyk.de 
      Homepage www.hafen-wyk.de 
 
 
2. Entsorger Hausmüll, Wertstoffe Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH - AWNF 
      Hohle Gasse 3 
      25813  Husum 
 
      Telefon 04841-894813 
      e-Mail  info@awnf.de 
      Homepage www.awnf.de 
 
 
3. Entsorger Sonderabfall   VEOLIA Umweltservice Nord GmbH 
      Entsorgungsfachbetrieb 
      Borgerweg 3 
      25853 Ahrenshöft 
 
      Telefon 04846-6000 
      e-Mail             de.vertrieb.sh@veolia.com  
      Homepage www.veolia.de 
 
 
4. Entsorger Altöl    FUHSE Transport-GmbH 
      Entsorgungsfachbetrieb 
      Bredowstraße 20c 
      22113 Hamburg 
 
      Telefon 040-7891960 
      e-Mail  service@fuhse-altoel.de 
      Homepage www.fuhse-altoel.de 
 
       
 
5. Aufsichtsbehörde    Landesamt für Landwirtschaft, 
      Umwelt und ländliche Räume 
      des Landes Schleswig-Holstein 
      Hamburger Chaussee 25 
      24220 Flintbek 
 
      Telefon 04347-7040 
      e-Mail  poststelle-flintbek@llur.landsh.de 

Homepage www.schleswig-holstein.de/DE 
/Landesregierung/LLUR/llur_node.html 

 
 

mailto:info@hafen-wyk.de
http://www.hafen-wyk.de/
mailto:info@awnf.de
http://www.awnf.de/
mailto:de.vertrieb.sh@veolia.com
http://www.veolia.de/
mailto:service@fuhse-altoel.de
http://www.fuhse-altoel.de/
mailto:poststelle-flintbek@llur.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/DE%20/Landesregierung/LLUR/llur_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE%20/Landesregierung/LLUR/llur_node.html
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5. Art und Menge der Schiffsabfälle 
 
 
a) Abfallmengen der letzten 3 Jahre 
 
 

Jahr 2020 Anzahl der Schiffe 9.514 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 486 

130208 Altöl 400 

130403 Bilgenöle 600 

150202 ölhaltige Feststoffe 700 

160601 Bleibatterien 190 

200301 Gemischte Hausabfälle 1.780 

 
 
 

Jahr 2019 Anzahl der Schiffe 9.817 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 174 

130208 Altöl 0 

130403 Bilgenöle 1.500 

150202 Ölhaltige Feststoffe 0 

160601 Bleibatterien 0 

200301 Gemischte Hausabfälle 1.560 

 
 

Jahr 2018 Anzahl der Schiffe 9.514 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 155 

130208 Altöl 600 

130403 Bilgenöle 1.000 

150202 Ölhaltige Feststoffe 1.400 

160601 Bleibatterien 0 

200301 Gemischte Hausabfälle 1.495 
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b) Prognose der Abfallmengen für die kommenden 3 Jahre 
 
 

Jahr 2021 Anzahl der Schiffe 8.000 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 400 

130208 Altöl 600 

130403 Bilgenöle 500 

150202 Ölhaltige Feststoffe 600 

160601 Bleibatterien 100 

200301 Gemischte Hausabfälle 1.800 

 
 
 

Jahr 2022 Anzahl der Schiffe 8.500 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 500 

130208 Altöl 600 

130403 Bilgenöle 800 

150202 Ölhaltige Feststoffe 700 

160601 Bleibatterien 150 

200301 Gemischte Hausabfälle 1.850 

 
 
 

Jahr 2023 Anzahl der Schiffe 8.500 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung Menge in Kg. 

080111 Farb- und Lackreste 500 

130208 Altöl 600 

130403 Bilgenöle 800 

150202 Ölhaltige Feststoffe 800 

160601 Bleibatterien 150 

200301 Gemischte Hausabfälle 2.000 
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c) Konzeption der zukünftigen Abfallentwicklung 
 
Das Verfahren der gesamten Abfallentsorgung im Hafen Wyk auf Föhr wurde bereits vor 
Jahren einvernehmlich mit allen hier ansässigen Schifffahrtsunternehmen festgelegt. Durch 
die Übernahme der Entsorgung der eigenen Abfälle von der Wyker Dampfschiffs-Reederei 
ergeben sich nur relativ kleine Mengen, für die der Hafenbetrieb zuständig ist. Die 
Entsorgungseinrichtungen sind ausreichend und können bei Bedarf kurzfristig erweitert 
werden. Die Entsorgung der Abfälle aus dem Betrieb der Fischereiflotte wird ebenfalls durch 
den Hafenbetrieb zu den gleichen Bedingungen vorgenommen. 
 
Änderungen im Verfahren sind bis auf weiteres nicht vorgesehen. 
 
 
 
 

 
6. Beschreibung des Abgabensystems 
 
 
a) Entgeltordnung 
 

 

Entgeltordnung 
für die Entsorgung von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen 

des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr 

vom 09.03.2007 *) 

Aufgrund der §§ 4 und 28, Ziffer 1, Nr. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 08.03.2007 *) folgende Entgeltordnung erlassen:  

 

 

§ 1 
Entgelterhebung 

(1) Die Entgelte nach dieser Entgeltordnung werden durch den Städtischen Hafenbetrieb Wyk auf Föhr 
erhoben. Der Städtische Hafenbetrieb Wyk auf Föhr kann Dritte mit der Einziehung beauftragen. 

(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Benutzung der Anlagen. Die Entgelte sind sofort fällig. 

(3) Für die Entgelte sind die Eigentümer und Benutzer der Schiffe als Gesamtschuldner zahlungspflichtig. 

(4) Die Sätze dieser Entgeltordnung sind Bruttosätze. 

(5) Zahlungsmittel ist der EURO. 
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§ 2 
Schiffsabfallentsorgung 

(1) Entsprechend der Landesverordnung über die Entsorgung von Schiffen in schleswig-holsteinischen Häfen 
(Hafenentsorgungsverordnung - HafEntsVO - ) hat die Entsorgung von Schiffsabfällen nach Anlage IV 
(Schiffsabwässer) und V (Schiffsmüll) von MARPOL 73/78 , die sich aus dem Schiffsbetrieb durch die 
Besatzung und die Passagiere ergeben, an den vom Städtischen Hafenbetrieb Wyk auf Föhr bewirtschafteten 
Kaianlagen grundsätzlich über das Städtische Hafenamt zu erfolgen. 

(2) Die Entsorgung von Schiffsabfällen nach Anlage I (Ölhaltige Flüssigkeiten) von MARPOL 73/78 kann über 
das Städtische Hafenamt erfolgen oder direkt an einen qualifizierten Entsorgungsfachbetrieb vergeben werden. 

(3) Die Entsorgung hat in der hafenüblichen Regelarbeitszeit zu erfolgen. Die Schiffsabfälle werden nur in 
Absprache mit dem Städtischen Hafenamt Wyk auf Föhr entgegengenommen. 

§ 3 
Entsorgungsentgelt 

(1) Für Fahrzeuge sind pro Anlauf je BRZ 0,05 € zu zahlen, soweit keine Befreiung nach § 13 der 
Hafenentsorgungsverordnung vorliegt. Davon entfallen auf Entsorgung nach 

• MARPOL I  0,015 €  

• MARPOL IV  0,005 €  

• MARPOL V  0,030 €  

(2) Mit der Zahlung des Entsorgungsentgeltes erhält das Fahrzeug das Recht auf Entsorgung nach diesen 
Tarifbestimmungen. 

§ 4 
Besondere Schiffsabfälle 

Die Annahme besonders aufwendiger Schiffsabfälle wie z.B. Chemikalien, Farbreste in größeren Mengen, 
elektrische Geräte, Fischgeschirre usw. sowie die Entsorgung von Ladungsrückständen ist im 
Entsorgungsentgelt nach § 3 nicht eingeschlossen. Die Kosten für die Entsorgung werden nach Aufwand 
berechnet. 

§ 5 
Datenverarbeitung 

Der Städtische Hafenbetrieb Wyk auf Föhr ist befugt, auf der Grundlage von Angaben von Entgeltpflichtigen ein 
Verzeichnis der Entgeltpflichtigen mit den für die Entgelterhebung nach dieser Entgeltordnung erforderlichen 
Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Entgelterhebung nach dieser Entgeltordnung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Wyk auf Föhr, den 09.03.2007 *) 

Stadt Wyk auf Föhr 
- Der Bürgermeister - 

*) Der hier abgebildete Satzungstext entspricht der aktuellen Fassung der Entgeltordnung für die Entsorgung 
von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr. Die mit der 1. 
Nachtragssatzung vom 09.03.2007 beschlossenen Änderungen sind entsprechend in die Ursprungssatzung 
vom 23.05.2003 eingearbeitet worden. 
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b) Kostenentwicklung der letzten 3 Jahre 
 

2020   

Marpol I 680,37€ 38,13% 

Marpol V 1.103,81€ 61,87% 

Gesamtkosten 1.784,18€ 100% 

 

2019   

Marpol I 1.306,98 € 63,81 % 

Marpol V 741,22 € 36,19 % 

Gesamtkosten 2.048,20 € 100% 

 

2018   

Marpol I 1.122,88 € 64,77 % 

Marpol V 610,66 € 35,23 % 

Gesamtkosten 1.733,54 € 100% 

 
 
c) Prognose zur zukünftigen Abgabenentwicklung 
 

Seit der Einführung des Abfallbewirtschaftungssystems nach der Hafenentsorgungs-
verordnung haben sich im Bereich des Wyker Hafens keine wesentlichen Veränderungen 
ergeben. Der Hafenumschlag im Massengutbereich entwickelt sich in den letzten Jahren 
nahezu unverändert.  Gründe für Abweichungen sind meist durch größere Baumaßnahmen 
auf der Insel Föhr begründet. Der Fähr- und Ausflugverkehr ist ausschließlich von den 
Entwicklungen im Tourismusbereich abhängig. Dies bedeutet auch für die Abfallentsorgung 
keine wesentlichen Veränderungen. 
 

Für Schiffe, die nicht im Hafen Wyk auf Föhr beheimatet sind, werden Entsorgungen nur in 
geringem Umfang durchgeführt.  
 

Im Jahr 2020 sind Rückgänge besonders im Bereich der Personen- und der 
Fahrzeugbeförderung durch die Corona-Pandemie zu verzeichnen. Diese Entwicklung wird 
sich voraussichtlich auch im Jahr 2021 fortsetzen.  Bei den Schiffsbewegungen sind aus 
diesem Grund ebenfalls Rückgänge bei den Schiffsbewegungen in der Fähr- und 
Fahrgastschifffahrt zu verzeichnen. 
 

Änderungen im Entsorgungsverfahren und in der Kostenverteilung sind in absehbarer Zeit 
nicht geplant. Eine Kostendeckung kann im Normalfall erreicht werden. 
 
 

7. Umweltmanagementplan 
 
Die Anforderungen an einen Hafenabfallbewirtschaftungsplan werden für den Bereich des 
Wyker Hafens erfüllt. Eine Beteiligung an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement ist auch weiterhin nicht geplant. 


